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Vorwort

Offentliche Auftrdge im Land Berlin werden nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 des Berliner
Ausschreibungs- und Vergabegesetzes (BerlAVG) nur an Auftragnehmer vergeben, die sich
bei der Angebotsabgabe zur Tariftreue verpflichten. Dazu werden nachfolgend allgemeine

Hinweise gegeben und die fiir die Tariftreue maf3geblichen Regelungen dargestellt.
Personenkreis

Erfasst werden alle Beschaftigten eines Unternehmens, die bei der Ausfiihrung des Auftrags
eingesetzt werden. Unterauftragnehmer oder Verleiher von Arbeitskraften sind von den
Auftragnehmern gemdf3 § 15 Absatz 1 Nummer 6 BerlAVG vertraglich zur Einhaltung der

Tariftreue zu verpflichten. Auszubildende werden nicht erfasst.
Giinstigkeitsprinzip

Auftragnehmer erhalten Auftrdge nur, wenn sie sich bei der Angebotsabgabe verpflichten,

e ihren Beschdftigten den gesetzlichen Mindestlohn oder Branchenmindestléhne nach dem

Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) zu zahlen,
e sich tariftreu zu verhalten und

e bei der Auftragsausfiihrung mindestens den aktuellen Vergabemindestlohn zu zahlen.

Treffen den Auftragnehmer mehr als eine dieser Verpflichtungen, ist fiir die Beschaftigten die
jeweils glinstigere Regelung mafigeblich. Das heif3t: Entsprechen die tariftreuepflichtigen
Entgelte in Summe mindestens dem aktuellen Vergabemindestlohn, gelten diese Tarifentgelte.

Unterschreiten sie diesen, ist stattdessen der Vergabemindestlohn zu zahlen.

Zu den mafigeblichen, der Tariftreuepflicht unterliegenden Entgelten zdhlen neben den
Tarifgrundléhnen auch die tariflichen Zuschldge, Zulagen und Sonderzahlungen, nicht jedoch
Bestandteile wie zusdtzliches Urlaubsgeld oder vermégenswirksame Leistungen. Sie sind nicht
zu beriicksichtigen und daher herauszurechnen. Ergibt sich hiernach ein Betrag von weniger

als dem aktuellen Vergabemindestlohn, gilt wiederum der Vergabemindestlohn.
Allgemeinverbindliche Tarifvertrdge

Fir allgemeinverbindlich erkldrte Tarifvertrdge sind unabhdngig von der Verpflichtung zur
Tariftreue stets in Gdnze einzuhalten. Dies gilt nicht flir Betriebe, die nicht vom

Geltungsbereich des Tarifvertrages erfasst werden.
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1 Tarifvertrdge

Die Regelungen in den Ziffern 2 bis 8 wurden folgenden Tarifvertrdgen entnommen:

e Manteltarifvertrag fiir gewerbliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der
Druckindustrie vom 15. Juli 2005 sowie Tarifvertrag Berufsbezeichnung in Bezug auf den

Manteltarifvertrag der gewerblichen Beschdftigten in der Druckindustrie vom 23. Juli 2011
e Manteltarifvertrag fiir Angestellte der Druckindustrie vom 10. August 2005

e Lohnrahmentarifvertrag fiir die gewerblichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der
Druckindustrie vom 6. Juli 1984

e Lohnabkommen der gewerblichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der
Druckindustrie vom 19. Juli 2024

e Gehaltstarifvertrag fiir die Angestellten der Druckindustrie in Berlin vom 21. August 2024
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2 Geltungsbereich

2.1 Rdumlich

Die tariflichen Regelungen gelten fiir das Land Berlin; fiir die gewerblichen Beschaftigten fiir

die Bundesrepublik Deutschland.
2.2 Fachlich

Der Tarifvertrag gilt fiir alle Betriebe der Druckindustrie. Hierzu zahlen:
e die Druckvorlagenherstellung,
e die Druckformherstellung,

e der Druck und die Weiterverarbeitung, unabhdngig von der Art des Druckverfahrens.
2.3 Personlich

Erfasst werden alle eine arbeiterrentenversicherungspflichtige Beschdftigung ausiibenden
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gemeint sind die gewerblichen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die eine nach den Vorschriften des Sechstes Buches Sozialgesetzbuch {iber die
Rentenversicherung eine versicherungspflichtige Tatigkeit ausiiben. Von den tariflichen

Regelungen erfasst sind auch Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter.

Die tariflichen Regelungen gelten fiir alle rentenversicherungspflichtigen kaufmdnnischen und
technischen Angestellten. Ausgenommen hiervon sind leitende Angestellte im Sinne des § 5
Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz und Angestellte, fiir die wegen der Eigenart ihrer Tatigkeit

Sondervertrage erforderlich sind.
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3 Entgeltmodalitéten im Uberblick

Grundentgelt Betrag Detailansicht
Stundenentgelt (gewerblich Beschaftigte) 15,31 € bis 24,82 € Seite 6
Monatsentgelt (Angestellte) 2.016,00 € bis 5.646,00 € Seite 8
Zuschldge Zuschlagshdhe Detailansicht
Mehrarbeit (Uberstunden) 25 %, 45 % oder 70 % vom Stundenentgelt Seite 11
Nachtarbeit 25 % oder 52 % vom Stundenentgelt Seite 12
Samstagsarbeit 25 %, 45 % oder 70 % vom Stundenentgelt Seite 13
Sonntagsarbeit 115 % vom Stundenentgelt Seite 13
Feiertagsarbeit 170 % vom Stundenentgelt Seite 14
Antrittsgebiihren (gewerblich Beschdftigte) 78,00 € bis 126,00 € Seite 15
Antrittsgebiihren (Angestellte) 67,00 € bis 188,00 € Seite 16

Zulagen Zulagenhdhe Detailansicht
Zulagen Keine tariftreuerelevante Regelung Seite 16
Sonderzahlungen Zahlungshshe Detailansicht

Jahresleistung (gewerblich und Angestellte)

95 % des monatlichen Tarifentgelts

Seite 17

Regelmafige Arbeitszeit Wochenstunden Detailansicht
Ehemals Berlin-West (gewerblich, Angestellte) | 35 Stunden Seite 20
Ehemals Berlin-Ost (gewerblich, Angestellte) | 38 Stunden Seite 20
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4  Entgelttabellen

4.1 Entgeltgruppe der gewerblichen Beschdftigten

Tarifentgelt
Gruppe Tatigkeitsmerkmale und Regelqualifikation IS
(Bruttoangabe)
Eingangs- | Tatigkeitsbeschreibung: Ab 01.07.2025
stufe zu 1
. Keine Tarifregelung enthalten. Stundenentgelt
(74 %) 15,31 €
1 Tatigkeitsbeschreibung: Tatigkeiten, Ab 01.07.2025
(80 %) e die ohne Vorkenntnisse nach Anweisung oder kurzer Einweisung unmittelbar Stundenentgelt
ausgefiihrt werden kénnen und 16,55€
e die mit einer geringen Verantwortung fiir Betriebsmittel und/oder fiir die
eigene Arbeit verbunden sind.
2 Tatigkeitsbeschreibung: Tatigkeiten, Ab 01.07.2025
(83,5 %) e die mit geringen Vorkenntnissen und einer kurzen aufgabenbezogenen Stundenentgelt
Unterweisung oder Einarbeitung ausgefiihrt werden kénnen, 17,27 €
e die geringe Anforderungen an Aufmerksamkeit wie Genauigkeit/
Konzentration erfordern,
e die einer geringen bis erhéhten muskelmafBigen Beanspruchung unterliegen,
e die mit einer geringen, teilweise erhdhten Verantwortung fiir Betriebsmittel
und/oder fiir die eigene Arbeit verbunden sind.
3 Tatigkeitsbeschreibung: Tatigkeiten Ab 01.07.2025
(87 %) e die mit erhdhten Vorkenntnissen und einer aufgabenbezogenen Unterweisung Stundenentgelt
oder Einarbeitung ausgefiihrt werden kdnnen, 18,00 €
e die erhohte Anforderungen an Genauigkeit oder Gewissenhaftigkeit
voraussetzen,
e die einer erhdhten, fallweise grof3en muskelmd&fBigen Belastung unterliegen,
e die mit geringer, fallweise erhéhter Verantwortung fiir Betriebsmittel
und/oder fiir die eigene Arbeit verbunden sind.
4 Tatigkeitsbeschreibung: Tatigkeiten Ab 01.07.2025
(90 %) e die Vorkenntnisse aufgrund aufgabenbezogener Unterweisung oder Stundenentgelt
Einarbeitung, fallweise l&dngerer Berufspraxis voraussetzen, 18,62 €

e die erhohte Anforderungen an Genauigkeit oder Gewissenhaftigkeit stellen,
die mit erhdhten, fallweise grofien Belastungen unterschiedlicher Art,
insbesondere infolge maschinenabhdngiger Arbeit,

e die mit erhdhter Verantwortung fiir Betriebsmittel und/oder Arbeitsprodukt
verbunden sind.
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Tarifentgelt
Gruppe Tatigkeitsmerkmale und Regelqualifikation IS
(Bruttoangabe)
Tatigkeitsbeschreibung: Ab 01.07.2025
(95 %) Erste Gehilfenjahr nach abgeschlossener Berufsausbildung (siehe Stundenentgelt
Entgeltgruppe 5) sowie Rotationshelferinnen und Rotationshelfer und Rolleurinnen 19,65 €
und Rolleure
5 Tatigkeitsbeschreibung: Tatigkeiten, Ab 01.07.2025
(100 %) e die durch eine einschldgige abgeschlossene Berufsausbildung oder einen Stundenentgelt
Ecklohn gleichwertigen Abschluss vermitteltes Fachwissen erfordern, das auch durch 20,69 €
entsprechende Berufserfahrung erworben sein kann,
e die mittlere Anforderungen an Aufmerksamkeit sowie Denktatigkeit
voraussetzen, und die fallweise mittlerer muskelmafiger Beanspruchung
unterliegen,
e die mit mittlerer Verantwortung fiir Betriebsmittel, eigene Arbeit und/oder
Arbeit und Sicherheit anderer verbunden sind.
6 Tatigkeitsbeschreibung: Tatigkeiten, Ab 01.07.2025
(110 %) e die neben der abgeschlossenen Berufsausbildung erweitertes Fachwissen Stundenentgelt
erfordern, das auch durch entsprechende Berufserfahrung erworben sein 22,75 €
kann,
e die grofle Anforderungen an Genauigkeit und Konzentration sowie
Denktdtigkeit im Sinne zum Beispiel von Uberlegen, Suchen, Priifen und
Rechnen voraussetzen,
e und die fallweise zumindest erhéhter muskelmdiger Beanspruchung
unterliegen,
e die mit grof3er Verantwortung fiir Betriebsmittel, eigene Arbeit und/oder
Arbeit und Sicherheit anderer verbunden sind.
7 Tatigkeitsbeschreibung: Tatigkeiten, Ab 01.07.2025
(120 %) e die neben der abgeschlossenen Berufsausbildung zusatzliches Fachwissen Stundenentgelt
erfordern, das iiber die Entgeltgruppe 6 hinausgeht und durch eine 24,82 €

Zusatzausbildung oder eine entsprechende Berufserfahrung erworben sein
kann,

die grof3e bis sehr grof3e Anforderungen an Aufmerksamkeit wie
Genauigkeit/Konzentration und Denktatigkeit im Sinne zum Beispiel von
Kombinieren, Koordinieren und Disponieren (Anforderungen an Umsicht,
Abstraktionsvermégen oder Dispositionsfdhigkeit) stellen,

die mit einer grof3en bis sehr grofien Verantwortung fiir Betriebsmittel, eigene
Arbeit und/oder Arbeit und Sicherheit anderer verbunden sind.
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4.2 Entgeltgruppen der Angestellten

Tarifentgelt
Gruppe Tatigkeitsmerkmale und Tatigkeitsbeispiele (Bruﬂiz:gcgbee)
A1l Tatigkeitsbeschreibung: Ab 01.07.2025
Tatigkeiten, die eine Berufsausbildung nicht erfordern. Monatsentgelt
Tatigkeitsbeispiele: Vor dem 20. Lebensjahr
West: 2.016,00 €
e Ordnen und Ablegen nach einfachen Merkmalen
Ost: 2.188,00 €
e Ausfiillen einfacher Formulare und Bestellschreiben
e Einfache Post- und Versandarbeiten, Belegversand Nach dem 20. Lebensjahr
West: 2.145,00 €
e Einfache Kartei- und Sortierarbeiten
e Verrichten von sonstigen einfachen schematischen Biiroarbeiten Ost:2.188,00€
Nach dem 22. Lebensjahr
2.385,00 €
Nach dem 24. Lebensjahr
2.619,00 €
A2 Tatigkeitsbeschreibung: Ab 01.07.2025
Tatigkeiten, die Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern, welche durch Monatsentgelt
eine aufgabenbezogene, in der Regel zweijdhrige Berufsausbildung Bei Beginn der
vermittelt werden. Die Kenntnisse und Fertigkeiten kénnen auch durch Tétigkeit in der Gruppe
eine entsprechende praktische Tatigkeit erworben werden. West: 2.036.00 €
Tatigkeitsbeispiele: Ost:2.188,00 €
e Biirogehilfin oder Biirogehilfe Nach 2 Jahren der
e Datentypistin oder Datentypist Tatigkeit in der Gruppe
_— . . . . 2.300,00 €
e Stenotypistin oder Stenotypist (auch in Redaktionssekretariaten)
e Phonotypistin oder Phonotypist Nach 4 Jahren der
e  Kontoristin oder Kontorist Tatigkeit in der Gruppe
2.587,00 €
e Telefonistin oder Telefonist
e Rechnungsschreiberin oder Rechnungsschreiber L No.ch 6 Jahren der
Tatigkeit in der Gruppe
e Fotolaborantin oder Fotolaborant 2.864,00 €
e Telefonische Anzeigenannahme
A3 Tatigkeitsbeschreibung: Ab 01.07.2025

Tatigkeiten, die im Regelfall eine abgeschlossene einschldgige
dreijdhrige Berufsausbildung erfordern.

Tatigkeitsbeispiele:

e Buchhalterinnen oder Buchhalter (einfache Kontierungsaufgaben,
Erfassen von Lohndaten, Kontokorrentbuchhaltung)

Monatsentgelt

Bei Beginn der
Tatigkeit in der Gruppe
2.444,00 €

Nach 2 Jahren der
Tatigkeit in der Gruppe
2.661,00 €
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Tarifentgelt
Gruppe Tatigkeitsmerkmale und Tatigkeitsbeispiele IS
(Bruttoangabe)
e Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter (zum Beispiel Einkauf, Nach 4 Jahren der
allgemeine Verwaltung, Personal, Lager, Auftragsabwicklung, Tatigkeit in der Gruppe
Vertrieb) 2.893,00€
e Lagerverwalterin oder Lagerverwalter oder Expedientin oder Nach 6 Jahren der
Expedient Tatigkeit in der Gruppe
e  Operatorin oder Operator (Bedienen von kleinen elektronischen 3.131,00€
Datenverarbeitungsanlagen)
e  Stenokontoristin oder Stenokontorist
e Stenotypistin oder Stenotypist mit Sekretariatsaufgaben
e Telefonische Anzeigenannahme mit fachlicher Beratung und
Bearbeitung
e Texterfassung im Sinne des Tarifvertrags Rechnergesteuerte
Textsysteme (RTS)

A4 Tatigkeitsbeschreibung: Ab 01.07.2025
Tatigkeiten, die fortgeschrittene Fachkenntnisse erfordern. Monatsentgelt
Tétigkeitsbeispiele: Bei Beginn der Tatigkeit in

der Gruppe
e  Sekretdrin oder Sekretdr 2.834,00€
e Buchhalterin oder Buchhalter
o ) ) Nach 2 Jahren der
e Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter mit besonderen Aufgaben e ey
Beispiol Pl Koordini Arbeitevorbereit Tatigkeit in der Gruppe
(zum Beispiel Planung, Koordinierung, Arbeitsvorbereitung) 3.145,00 €
e Auftragsbearbeiterin oder Auftragsbearbeiter
e Anzeigenexpedientin oder Anzeigenexpedient Nach 4 Jahren der
Tatigkeit in der G
e Kalkulatorin oder Kalkulator angkertin 3%26](:1552
e Betriebsabrechnerin oder Betriebsabrechner (Aufstellen des
Betriebsabrechnungsbogens) Nach 6 Jahren der
e Programmiererin oder Programmierer (Programmieren nach Tatigkeit in der Gruppe
Vorgaben, Testen, Pflegen von bestehenden Programmen) 3.755,00€
e  Operatorin oder Operator (Schalten und Beschicken von
Datenverarbeitungsanlagen)
o Gestaltungs- und Korrekturarbeiten gemaf3 § 2 Tarifvertrag
Rechnergesteuerte Textsysteme (RTS)
A5 Tatigkeitsbeschreibung: Ab 01.07.2025

Qualifizierte Tatigkeiten, die im Rahmen allgemeiner Anweisungen
selbststdndig und eigenverantwortlich ausgefiihrt werden.
Tatigkeitsbeispiele:

e Bilanzbuchhalterin oder Bilanzbuchhalter

e Leiterin oder Leiter kleinerer Betriebswerkstatten

e Schichtleiterin oder Schichtleiter

Monatsentgelt

Bei Beginn der Tatigkeit in
der Gruppe
3.421,00€
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Tarifentgelt
Gruppe Tatigkeitsmerkmale und Tatigkeitsbeispiele IS
(Bruttoangabe)
e  Programmiererin oder Programmierer (Vorbereiten und/oder Nach 2 Jahren der
Durchfiihren schwieriger Programme) Tatigkeit in der Gruppe
3.833,00€
Nach 4 Jahren der
Tatigkeit in der Gruppe
4,253,00 €
A6 Tatigkeitsbeschreibung: Ab 01.07.2025
Tatigkeiten, die selbststdndige Entscheidungsbefugnis oder Monatsentgelt
Spezialkenntnisse erfordern und einen gréf3eren Bei Beginn der
Verantwortungsbereich umfassen. Tétigkeit in der Gruppe
Tatigkeitsbeispiele: 4477,00€
e Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter Nach 2 Jahren der
e Verkaufsleiterin oder Verkaufsleiter Tdtigkeit in der Gruppe
o o 4.950,00 €
e Organisations- oder Systemprogrammiererin oder -
programmierer
A7 Tatigkeitsbeschreibung: Ab 01.07.2025

Angestellte mit selbststdndiger Entscheidungsbefugnis innerhalb eines
grofien verantwortlichen Arbeitsbereiches oder selbststdndiger
Weisungsbefugnis liber eine grof3e Zahl unterstellter Arbeitskréfte.

Monatsentgelt

Bei Beginn der
Tatigkeit in der Gruppe
5.646,00 €
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5 Zuschlage

Berechnungsgrundlage fiir die Zuschldge bei gewerblich Beschdaftigten ist der vertraglich
vereinbarte Stundenlohn. Angestellte hingegen haben fiir jede geleistete Uberstunde
Anspruch auf Bezahlung von 1/152 des vereinbarten Monatsgehalts im Tarifgebiet ehemals

Berlin-West und 1/165 des vereinbarten Monatsgehalts im Tarifgebiet ehemals Berlin-Ost.

Treffen verschiedene Zuschlége zusammen, gelten fiir alle Beschdaftigten (gewerbliche

Beschaftigte und Angestellte) folgende Regelungen:

e Zuschldge fiir Nachtarbeit werden neben den Zuschldgen fiir Samstags-, Sonntags- oder

Feiertagsarbeit bezahlt.

e Bei der Feiertagsbezahlung bleiben Zuschldge fiir Nachtarbeit insoweit unberiicksichtigt,

als sie in der Bezahlung der Feiertagsarbeit erhalten sind.

e Zuschldge fiir Samstags-, Sonntags- oder Feiertagsarbeit werden nicht nebeneinander

bezahlt, vielmehr besteht nur Anspruch auf den jeweils héheren Zuschlag.

e Zuschldge fiir Uberstunden werden nicht neben Zuschlégen fiir Nachtarbeit bezahlt.
Ist der Uberstundenzuschlag jedoch haher als der Nachtarbeitszuschlag, so wird er neben

dem Nachtarbeitszuschlag gezahlt, allerdings nur in Hohe der Differenz beider Zuschlage.

e Zuschldge fiir Uberstunden werden nicht neben Zuschldgen fiir Samstags-, Sonn- oder

Feiertagsarbeit bezahlt. Wird jedoch an Sonn- oder Feiertagen ldnger als 8 Stunden

gearbeitet, ist neben dem Zuschlag fiir Sonn- oder Feiertagsarbeit ab der 9. Stunde der

Uberstundenzuschlag zu bezahlen.

5.1 Mehrarbeit (Uberstunden)

Zuschlagsart

Erlduterung

Zuschlagshéhe

Uberstunden

88 3,5und 8
Manteltarifvertrag
(gewerblich)

88§ 4und 9
Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Fiir alle Beschaftigten - gewerblich und Angestellte - gilt:

Uberstunden sind solche Arbeitsstunden, die fiir den einzelnen
Beschdftigten iiber die vereinbarte tégliche Arbeitszeit (auch bei
ungleichmaiger Verteilung) hinausgehen.

Regelmdflige wéchentliche Arbeitszeit fiir alle Beschdftigten:

Die regelma@fige wochentliche Arbeitszeit betragt fiir die
Beschdaftigten - gewerblich wie Angestellte - in ehemals Berlin-
West 35 Stunden und in ehemals Berlin-Ost 38 Stunden.

Die Wochenarbeitszeit ist fiir die einzelnen Beschaftigten auf 5
Tage in der Regel von Montag bis Freitag zu verteilen (N&heres
zur Arbeitszeit siehe Anhang Ziffer 8.3).

25 %
bei Tagschicht
oder Frithschicht

45 %
bei Spdtschicht

70 %
bei Nachtschicht

des jeweiligen
Stundenentgelts

Tariftreuepflichtiges Entgelt - Branche: Druckindustrie - Stand November 2024




Seite 12 von 22

Zuschlagsart

ErlGuterung

Zuschlagshéhe

Besonderheiten

§§5und 8
Manteltarifvertrag
(gewerblich)

Fiir gewerblich Beschdftigte gilt: Freizeitausgleich méglich

Uberstunden kénnen in Geld oder Freizeit abgegolten werden.
Jede angefangene halbe Uberstunde wird als halbe, jede iiber
eine halbe als ganze Uberstunde gerechnet.

Besonderheit fiir
Angestellte

88 4und 9
Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Fiir Angestellte gilt: Freizeitausgleich méglich und
Arbeitsstunden an arbeitsfreien Werktagen gelten als
Uberstunden

Uberstunden kénnen in Geld oder Freizeit abgegolten werden.
Wird an einem sonst arbeitsfreien Werktag iber die betrieblich
vereinbarte regelmdaflige Wochenarbeitszeit hinaus gearbeitet,
sind alle geleisteten Arbeitsstunden als Uberstunden zu
bezahlen.

5.2 Nachtarbeit

Zuschlagsart

Erlduterung

Zuschlagshshe

Nachtarbeit

§ 8 Manteltarifvertrag

(gewerblich)

§ 10 Manteltarifvertrag

(Angestellte)

Die Arbeitszeit au3erhalb der zuschlagsfreien Tagesarbeitszeit
ist zuschlagspflichtige Nachtarbeit. Die Nachtarbeitszuschldge
werden fiir jede geleistete Arbeitsstunde in dieser Zeit gewdhrt
und jeweils auf den vertraglichen Stundenverdienst.

Erlduterungen zur Nachtarbeit

Als Nachtarbeit gilt nur eine solche Arbeit, die tdglich
mindestens zur Halfte in den zuschlagspflichtigen Zeitraum
fallt. Der Begriff der ,stdndigen” Nachtarbeit erfordert, dass
der Anteil der Nachtarbeit 85 % der gesamten Arbeitszeit der
Beschdftigten im Bemessungszeitraum betrégt.

Zuschlagsfreie Tagesarbeitszeit

Die zuschlagsfreie Tagesarbeitszeit beginnt um 06:00 Uhr und
endet um 18:00 Uhr. Innerhalb der Zeitspanne von 12 Stunden
kann mit dem Betriebsrat - auch betriebsabteilungsweise - ihr
Beginn zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr, ihr Ende zwischen
18:00 Uhr und 19:00 Uhr festgelegt werden.

25%

von Beginn

der Nachtarbeit
bis 24:00 Uhr

52 %

von 24:00 Uhr
bis zum Ende der
Nachtarbeit
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5.3 Wochenendarbeit - Samstags- und Sonntagsarbeit

Zuschlagsart

Erlduterung

Zuschlagshshe

Samstagsarbeit

§ 8 Manteltarifvertrag
(gewerblich)

§ 10 Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Die Zuschlage gelten fiir Samstagsarbeit innerhalb der
regelmd&figen wochentlichen Arbeitszeit und sind auf den
vertraglichen Stundenlohn zu zahlen.

Es gelten folgende Grundsatze:

a) Die regelmdBige Arbeitszeit endet am Samstag spétestens
um 15:00 Uhr. In Betriebsabteilungen mit zwei- oder mehr
als zweischichtiger Produktion endet die regelmafiige
Arbeitszeit am Samstag spdtestens um 23:00 Uhr.

b) Eine am Freitagabend begonnene Nachtschicht ist keine
Samstagsarbeit.

Abgeltung durch Freizeitausgleich méglich

In beiderseitigem Einvernehmen kénnen die Zuschlage fir
Samstagsarbeit auch in Freizeit abgegolten werden.

25 %
bei Tagschicht
oder Friihschicht

45 %
bei Spatschicht

70 %
bei Nachtschicht

Sonntagsarbeit

8§ 7und 8
Manteltarifvertrag
(gewerblich)

§ 10 Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Als Sonntagsarbeit gilt die an Sonntagen in der Zeit zwischen
06:00 Uhr oder 07:00 Uhr und 06:00 Uhr oder 07:00 Uhr des
darauffolgenden Tages geleistete Arbeit. Der Sonntagszuschlag
ist auf den vertraglichen Stundenverdienst zu zahlen.

An diesem Tag sind mindestens zwei Stunden zu zahlen

Bei Sonntagsarbeit sind insgesamt mindestens 2 Stunden zu
entlohnen, auch wenn die Beschdftigung kiirzere Zeit dauern
sollte. Beschdftigte mit Anspruch auf Antrittsgebiihr erhalten
mindestens 3 Stunden bezahlt.

Am Samstagabend begonnene Schicht ist keine Sonntagsarbeit

Eine am Samstagabend begonnene Nachtschicht ist keine
Sonntagsarbeit. Reicht diese Nachtschicht jedoch in den Beginn
der Sonntagsarbeit hinein, sind die in die Sonntagsarbeit
fallenden Stunden mit dem Zuschlag fiir Sonntagsarbeit zu
bezahlen. Entsprechendes gilt fiir die Friihschicht.

115%
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5.4 Feiertagsarbeit

Zuschlagsart

Erlduterung

Zuschlagshshe

Arbeit an
gesetzlichen
Feiertagen

8§ 6und 7
Manteltarifvertrag
(gewerblich)

§10
Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Als Feiertagsarbeit gilt die an gesetzlichen Feiertagen in der Zeit
zwischen 06:00 Uhr oder 07:00 Uhr und 06:00 Uhr oder 07:00 Uhr
des darauffolgenden Tages geleistete Arbeit. Der Zuschlag ist immer
auf den vertraglich vereinbarten Stundenverdienst zu zahlen.

Bei Feiertagsarbeit sind mindestens zwei Stunden zu zahlen,

auch wenn die Beschaftigung kiirzere Zeit dauern sollte. Beschaftigte
mit Anspruch auf Antrittsgebiihr erhalten mindestens 3 Stunden
bezahlt.

Eine am Abend vor einem Feiertag begonnene Nachtschicht ist keine
Feiertagsarbeit.

Reicht diese Nachtschicht jedoch in den Beginn der Feiertagsarbeit
hinein, sind die in die Feiertagsarbeit fallenden Stunden mit dem
Zuschlag fiir Feiertagsarbeit zu bezahlen. Entsprechendes gilt fiir die
Friihschicht.

Bei Arbeit am Feiertag wird kein Sonntagszuschlag gezahlt.

Wird an einem Feiertag gearbeitet, erhalten die Beschdftigten immer
die Feiertagsbezahlung, jedoch bleibt der Zuschlag fiir
Sonntagsarbeit unberiicksichtigt und wird durch den Zuschlag fiir die
Feiertagsarbeit ersetzt. Auflerdem wird der fiir die Feiertagsarbeit
zustehende Lohn einschlief3lich etwaiger Antrittsgebiihr bezahlt.

Fiir Arbeitszeit, die infolge eines gesetzlichen Feiertages ausfdallt, ist
der entsprechende Lohnausfall zu bezahlen.

Die Feiertagsbezahlung erfolgt in der Weise, dass die Beschdftigten
fir den Tag den gleichen Lohn ohne Zuschlag fiir Feiertagsarbeit und
ohne Antrittsgebliihr erhalten, den sie verdient haben wiirden, wenn
sie gearbeitet hatte. Dazu gehéren auch etwaige Uberstunden, nicht
jedoch die durch vor- oder nachgelagerte Arbeit geleisteten
Uberstunden.

Beriicksichtigung der Uberstunden beim Lohnausfall am Feiertag

Fallt ein Feiertag in die Arbeitswoche und werden in dieser Woche
Uberstunden geleistet, ist der jeweilige Durchschnitt der Uberstunden
der librigen Arbeitstage beim Lohnausfall zu beriicksichtigen.

Werden in einem Betrieb an bestimmten Tagen Arbeitsspitzen durch
Uberstunden bewdltigt, bemisst sich der Lohnausfall nach den
Arbeitsstunden, die an diesem Wochentag in den beiden
vorangegangenen Wochen geleistet wurden.

1. Mai

Am 1. Mai ruht die Arbeit; wird jedoch ausnahmsweise an diesem Tag
gearbeitet, ist der Feiertagszuschlag zu zahlen.

170 %
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5.5 Antrittsgebiihren fiir gewerblich Beschdftigte

Zuschlagsart

Erlduterung

Zuschlagshohe

Sonn- und
Feiertagsarbeit

8§ 7 und 15
Manteltarifvertrag

Antrittsgebiihren fiir gewerbliche Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

Bei regelmdfBig erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften, die
wdhrend der zuschlagspflichtigen Feier- und Sonntagsarbeit
hergestellt werden, ist an alle mit der Herstellung beschaftigten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Antrittsgebiihr in folgender
Héhe zu bezahlen.

Halbe Antrittsgebiihr

Betrdgt die Arbeitszeit bis zu 3 Stunden, ist die halbe Antrittsgebiihr
zu bezahlen.

Kein Anspruch auf Antrittsgebiihr

Fallen bis zu 2 Arbeitsstunden der Arbeitszeit des vorangehenden
oder nachfolgenden Arbeitstages in die tarifliche Sonn- oder
Feiertagsarbeit, besteht kein Anspruch auf die Antrittsgebiihr.

Ausschluss mehrerer Antrittsgebiihren

Die Antrittsgebiihr ist ein Sonn- und Feiertagszuschlag. Eine
mehrfache Bezahlung der Antrittsgebilihr an einem Tag ist
ausgeschlossen.

Ausschlussfristen

Anspriiche sind innerhalb von 2 Wochen nach dem Vorliegen der
Lohnabrechnung, bei der sie hatten abgerechnet werden miissen,
geltend zu machen. Andernfalls verfallen sie.

78,00 €
Eingangsstufe

84,00 €
Lohngruppe 1

88,00€
Lohngruppe 2

92,00 €
Lohngruppe 3

95,00 €
Lohngruppe 4

100,00 €
1. Gebhilfenjahr

105,00 €
Lohngruppe 5

116,00 €
Lohngruppe 6

126,00 €
Lohngruppe 7
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5.6 Antrittsgebiihren fiir Angestellte

Zuschlagsart

Erlduterung

Zuschlagshohe

Sonn- und
Feiertagsarbeit

§11
Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Antrittsgebiihren fiir Angestellte

Bei regelmdflig erscheinenden Zeitungen und
Zeitschriften, die wdhrend der
zuschlagspflichtigen Feier- und
Sonntagsarbeit hergestellt werden, ist an alle
mit der Herstellung beschaftigten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine
Antrittsgebiihr zu bezahlen.

Halbe Antrittsgebiihr

Betrdgt die Arbeitszeit bis zu 3 Stunden, ist
die halbe Antrittsgebiihr zu bezahlen.

Ausschluss mehrerer Antrittsgebiihren

Die Antrittsgebiihr ist ein Sonn- und
Feiertagszuschlag. Eine mehrfache Bezahlung
der Antrittsgebiihr an einem Tag ist
ausgeschlossen.

Gehaltsgruppe A 1

vor dem 20. Lebensjahr

nach dem 20. Lebensjahr
nach dem 22. Lebensjahr

nach dem 24. Lebensjahr

Gehaltsgruppe A 2

Bei Beginn der Tatigkeit
Nach 2 Tatigkeitsjahren
Nach 4 Tatigkeitsjahren
Nach 6 Tatigkeitsjahren

Gehaltsgruppe A 3

Bei Beginn der Tatigkeit
Nach 2 Jahren Tatigkeit
Nach 4 Jahren Tatigkeit
Nach 6 Jahren Tatigkeit

Gehaltsgruppe A 4:

Bei Beginn der Tatigkeit
Nach 2 Jahren Tatigkeit
Nach 4 Jahren Tatigkeit
Nach 6 Jahren Tatigkeit

Gehaltsgruppe A 5:

Bei Beginn der Tatigkeit
Nach 2 Jahren Tatigkeit
Nach 4 Jahren Tatigkeit

Gehaltsgruppe A 6:

Bei Beginn der Tatigkeit
Nach 2 Jahren Tatigkeit

Gehaltsgruppe A 7:
Bei Beginn der Tatigkeit

67,00 €
72,00€
80,00 €
88,00€

68,00 €
77,00 €
87,00€
96,00 €

82,00€
89,00€
97,00 €
105,00 €

95,00 €
105,00 €
116,00 €
126,00 €

114,00€
128,00€
142,00 €

150,00 €
165,00 €

188,00 €

6 Zulagen

Keine tariftreuerelevanten Regelungen vorhanden.
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7 Sonderzahlungen

7.1 Jahresleistung

Die tarifliche Jahresleistung bleibt bei der Berechnung aller tariflichen und gesetzlichen

Durchschnittsentgelte und in sonstigen Fallen auf3er Ansatz, in denen Anspriiche

irgendwelcher Art von der Hohe des Arbeitsentgelts abhdngig sind.

Art der Sonderzahlung

Erlduterung

Zahlungshéhe

Jahresleistung

§ 9 Manteltarifvertrag
(gewerblich)

§ 7 Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Anspruchsvoraussetzungen

Der volle Anspruch besteht bei einem ungekiindigten
Arbeitsverhdltnis, das seit dem 04. Januar bis einschliefllich 31.
Dezember des laufenden Falligkeitsjahres besteht.

Anrechenbarkeit

Wahrend des Falligkeitsjahres aufgrund vom Arbeitgeber oder der
Arbeitgeberin festgelegter oder vereinbarter Regelung bereits
gezahlte oder noch zu zahlende Sondervergiitungen, wie zum
Beispiel Jahresabschlussvergiitungen, Gratifikationen,
Jahresprdmien, Ergebnisbeteiligungen, Weihnachtsgeld und
Ahnliches, kénnen auf diese tarifliche Jahresleistung angerechnet
werden.

95 %
des jeweiligen zum
Falligkeitszeitpunkt

gliltigen
monatlichen
Tarifentgelts

Anteiliger Anspruch

§ 9 Manteltarifvertrag
(gewerblich)

§ 7 Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Teilanspruch

Beschdaftigte, deren Arbeitsverhdltnis nach dem 4. Januar des
laufenden Falligkeitsjahres beginnt, erhalten fiir jeden vollen
Monat des Bestehens ihres Arbeitsverhélinisses 1/12 der
tariflichen Jahresleistung.

Ausscheiden wegen Erwerbsminderung oder Altersgrenze

Beschdaftigte, die wegen Erwerbsminderung oder wegen Erreichen
der Altersgrenze ausscheiden, erhalten eine anteilige Leistung,
auch wenn das Arbeitsverhdltnis am 31. Dezember nicht mehr
besteht. In diesen Fallen wird die Auszahlung der Jahresleistung
fallig mit dem Tage der Beendigung des Arbeitsverhdltnisses.

Fir den Monat des Ausscheidens besteht pro Anspruchstag ein
anteiliger Anspruch der tariflichen Jahresleistung, der sich wie
folgt berechnet:

e fiir die alten Bundeslénder: Tarifliche Jahresleistung mal 7
dividiert durch (12 mal 152)

e fiir die neuen Bundesldnder und das Gebiet des ehemaligen
Berlin-Ost: Tarifliche Jahresleistung mal 7,6 dividiert durch
(12 mal 165)

1/12 fiir
jeden Monat
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Art der Sonderzahlung

ErlGuterung

Zahlungshéhe

Befristet Beschdaftigte und Teilzeitbeschdaftigte

Befristet Beschdftigte erhalten eine anteilige Jahresleistung, sofern
das Arbeitsverhdltnis 6 Monate bestanden hat. Dies gilt auch fiir
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Falligkeitsjahr ihre
Ausbildung beendet haben sowie bei Wechsel von Vollzeit- auf
Teilzeitbeschdftigung und umgekehrt.

Teilzeitbeschdaftigte erhalten eine anteilige Jahresleistung nach
dem Verhdltnis ihrer vereinbarten zur tariflichen Arbeitszeit.

Kiindigungen

Kiindigung durch den Arbeitgeber

Bei Beendigung des Arbeitsverhdlinisses aufgrund
arbeitgeberseitiger Kiindigung haben die betreffenden
Beschaftigten Anspruch auf eine anteilige Jahresleistung. Dies gilt
nicht bei arbeitgeberseitiger Kiindigung aus wichtigem Grund und
bei verhaltensbedingter Kiindigung.

Kiindigung durch den Beschaftigten

Bei arbeitnehmerseitiger Kiindigung erhalten Beschdftigte eine
anteilige Jahresleistung nur nach im Zeitpunkt des
Kiindigungsausspruches bestehender 5-jghriger
Betriebszugehdrigkeit.

anteilig
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8.1 Erlduterungen zum Entgelt

Entgeltgrundlagen

Erlduterung

Mindestentgelte in brutto

Alle Tarifentgelte sind Mindestentgelte und in brutto ausgewiesen.

Entgeltumwandlung Es ist ausreichend, wenn die gezahlten Betrége einschliefilich etwaiger
Entgeltbestandteile, die Beschdaftigte liber ihren Arbeitgeber fiir eine betriebliche
Altersversorgung abziehen und beispielsweise an einen Pensionsfonds oder eine
Pensionskasse zahlen lassen, die geforderten Beitrdge insgesamt erreichen.

Eckentgelt Die Prozentangaben der Entgelte fiir gewerbliche Beschdftigte (siehe Entgelttabelle

Lohnabkommen unter Ziffer 4.1) orientieren sich an dem Eckentgelt der Entgeltgruppe 5 (= 100 %).

8.2

Erlduterungen zur Eingruppierung

Entgeltgrundlagen

Erlduterung

Tatigkeitsmerkmale

Die in den Tatigkeitsmerkmalen aufgefiihrten Bewertungskriterien sind nicht in jedem
Fall kumulativ zu verstehen.

Uberwiegende Tétigkeit
bei Angestellten

§ 6 Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Eingruppierung nach iiberwiegender Tatigkeit und voriibergehende Vertretung

Die Tarifgehdlter sind Mindestgehdlter. Fiir die Eingruppierung ist die Tatigkeit
mafgebend. Fallt diese unter mehrere Gehaltsgruppen, ist die liberwiegende
Tatigkeit entscheidend.

Voriibergehende Vertretung bis zur Dauer von 1 Monat in einer héheren Gruppe
berechtigt keinen Anspruch auf das héhere Monatseinkommen. Sofern die Vertretung
lédnger als 1 Monat dauert, haben Angestellte fiir die Dauer der Tétigkeit in der
hoéheren Gruppe Anspruch auf das Tarifentgelt dieser Gruppe; hierbei kénnen
bertarifliche Zulagen angerechnet werden.

Anspruch auf
Eingruppierung fiir
gewerbliche Beschdaftigte

83

Lohnrahmentarifvertrag

6-monatige Einarbeitungszeit und Anrechnung anderer Lohngruppen

Anspruch auf Eingruppierung in die Lohngruppen 1 bis 4 besteht nach einer 6-
monatigen Einarbeitungszeit in den Tatigkeiten der jeweiligen Lohngruppe. W&hrend
der Einarbeitungszeit erhalten die gewerblich Beschdaftigten der Lohngruppe 1 bis 4
den Tariflohn der jeweils niedrigeren Lohngruppe beziehungsweise in der
Lohngruppe 1 den Lohn der Eingangsstufe (74 %).

Die in einer anderen Lohngruppe ganz oder teilweise geleistete Arbeit wird
angerechnet.

Neueinstellung

Bei Neueinstellung ist Art und Dauer der nachgewiesenen bisherigen Tatigkeit in der
Druckindustrie bei der Eingruppierung zu beriicksichtigen.
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8.3 Erlduterungen zur Arbeitszeit

Entgeltgrundlagen

Erlduterung

Regelmdflige Arbeitszeit

§ 3 Manteltarifvertrag
(gewerblich)

§ 5 Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Teilzeit

§ 3 Absatz 6
Manteltarifvertrag
(gewerblich)

8§ 4 Absatz 6
Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Regelmdflige wochentliche Arbeitszeit

Die regelmdflige wochentliche Arbeitszeit ausschliefllich der Pausen betragt fir
gewerbliche Beschdftigte und Angestellte in ehemals Berlin-West 35 Stunden und in
ehemals Berlin-Ost 38 Stunden.

Verteilung der Arbeitszeit

Die regelmdfige wochentliche Arbeitszeit ist fiir den einzelnen Beschdftigten auf 5
Tage in der Regel von Montag bis Freitag zu verteilen. Bei Einbeziehung des
Samstags in die regelmdfige wochentliche Arbeitszeit sind die zwei arbeitsfreien
Tage zusammenhdngend zu gewdhren. Bei Vorliegen betrieblicher Erfordernisse
oder zugunsten langerer Freizeitblocke kdnnen die freien Tage auch einzeln gewdhrt
werden.

Teilzeitbeschdftigung

Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die zwischen Arbeitgeber und Beschaftigtem
vereinbarte Arbeitszeit die tarifliche Wochenarbeitszeit unterschreitet.

Pausen

§ 3 Absatz 2 und
85 Nummer 6
Manteltarifvertrag
(gewerblich)

8 4 Absatz 2 und § 9
Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Tdgliche Pause und bezahlte Pausen

Die tdglichen Pausen betragen insgesamt 0,5 Stunden, soweit gesetzliche und
tarifliche Bestimmungen nichts Anderes vorschreiben. Beschdftigte, die in drei- oder
mehr als dreischichtiger Produktion arbeiten, erhalten als Bestandteil der Arbeitszeit
je Schicht 12 Minuten der gesetzlichen Pause bezahlt.

Bezahlte Pausen bei Uberstunden

Nach zwei hintereinander folgenden Uberstunden fiir gewerblich Beschéftigte oder
zwei bis drei hintereinander folgenden Uberstunden fiir Angestellte, die sich auch auf
die Zeit vor Beginn oder nach Schluss der vereinbarten Arbeitszeit verteilen oder
ausnahmsweise in der Mittagspause liegen kdnnen, ist jedem Beschdftigten eine
viertelstiindige und bei mehr als drei Uberstunden eine halbstiindige bezahlte Pause
zu gewdhren. Bei einem sonst arbeitsfreien Werktag ist eine halbstiindige bezahlte
Pause nur zu gewdhren, wenn ldnger als 4 Stunden gearbeitet wird.

Feiertage

§ 3 Absatz 4
Manteltarifvertrag
(gewerblich)

8 4 Absatz 4
Manteltarifvertrag
(Angestellte)

Arbeitszeit an gesetzlichen Feiertagen

Am Samstag vor Ostern und Pfingsten, am 24. und 31. Dezember endet die
Arbeitszeit spatestens um 13:00 Uhr, wobei die an diesem Tage etwa festgesetzte
Mittagspause entfallt. Entstehender Entgeltausfall ist den gewerblich Beschaftigten
und Angestellten zu bezahlen. Die durch diese Regelung ausfallende Arbeitszeit gilt
als abgeleistet.

Dringende betriebliche Notwendigkeit

Wegen dringender betrieblicher Notwendigkeiten kann iiber 13:00 Uhr hinaus
gearbeitet werden. Bis zum Ende der fiir diesen Tag betrieblich vereinbarten
regelmd&figen Arbeitszeit ist der Lohn oder das Gehalt fiir die ohnehin zu
bezahlende Ausfallzeit zu bezahlen, dazu der Lohn oder das Gehalt fiir die nach
13:00 Uhr geleistete Arbeit.

Tariftreuepflichtiges Entgelt - Branche: Druckindustrie - Stand November 2024




Seite 21 von 22

Entgeltgrundlagen

Erlduterung

Schichtarbeit

In mehrschichtigen Betrieben kdnnen die einzelnen Schichten an den oben
genannten Tagen (ausgenommen der 24. Dezember) anteilig zur Arbeit
herangezogen werden, unter Verkiirzung der Schicht auf 4 Stunden, mit dem Ziel,
dass jeweiliger Arbeitsschluss fiir die 1. Schicht (Friihschicht) 10:00 Uhr, fiir die 2.
Schicht (Spatschicht) 14:00 Uhr und fiir die 3. Schicht (Nachtschicht) 18:00 Uhr ist.
Der durch diese Verkiirzung der Schichten entstehende Lohn- oder Gehaltsausfall ist
zu bezahlen.

Betriebliche Notwendigkeiten bei Schichtarbeit

Wenn betrieblich notwendig, kann auch iiber die fiir die einzelnen Schichten auf 4
Stunden bemessene Arbeitszeit hinaus gearbeitet werden. Solche zusdtzlichen
Arbeitsstunden sind wie folgt zu bezahlen:

e bis zum Ende der fiir die betreffenden Schichten betrieblich vereinbarten
regelmdaBigen Arbeitszeit das Entgelt fiir die ohnehin zu bezahlende Ausfallzeit,
dazu das Entgelt fir die Giber 4 Stunden hinaus geleistete Arbeit.

o wird die Arbeit in die Nachtarbeitszeit ausgedehnt, bleiben Nachtzuschldge bei
Bezahlung der Ausfallzeit insoweit unberiicksichtigt, wie sie fiir geleistete Arbeit
zu bezahlen sind.

Wird lber die betriebliche vereinbarte regelmaflige Arbeitszeit hinaus gearbeitet,
sind diese Stunden mit dem Uberstundenzuschlag zu zahlen:

e 25 % bei Tagschicht oder Friihschicht,
o 45 % bei Spatschicht,
e 70 % bei Nachtschicht.

Ende
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Offentliche Auftragsvergabe: Tariftreue Senatsverwaltung
. .g 9 fiir Integration, Arbeit B E R LI N
Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG) il

Anlage Linksammlung Tarifvertrdge

Manteltarifvertrag fiir gewerbliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Druckindustrie
vom 15. Juli 2005 sowie Tarifvertrag Berufsbezeichnung in Bezug auf den Manteltarifvertrag

der gewerblichen Beschaftigten in der Druckindustrie vom 23. Juli 2011

e Manteltarifvertrag
(https://docplayer.org/28451710-Manteltarifvertrag-fuer-die-gewerblichen-

arbeitnehmer-der-druckindustrie-in-der-bundesrepublik-deutschland.html)

Tariftreuepflichtiges Entgelt - Branche: Druckindustrie - Stand November 2024


https://docplayer.org/28451710-Manteltarifvertrag-fuer-die-gewerblichen-arbeitnehmer-der-druckindustrie-in-der-bundesrepublik-deutschland.html

	Druckindustrie Entgeltbeträge gültig ab dem 01. Juli 2025
	Vorwort
	Personenkreis
	Günstigkeitsprinzip
	Allgemeinverbindliche Tarifverträge

	1 Tarifverträge
	2 Geltungsbereich
	2.1 Räumlich
	2.2 Fachlich
	2.3 Persönlich

	3 Entgeltmodalitäten im Überblick
	4 Entgelttabellen
	4.1 Entgeltgruppe der gewerblichen Beschäftigten
	4.2 Entgeltgruppen der Angestellten

	5 Zuschläge
	5.1 Mehrarbeit (Überstunden)
	5.2 Nachtarbeit
	5.3 Wochenendarbeit – Samstags- und Sonntagsarbeit
	5.4 Feiertagsarbeit
	5.5 Antrittsgebühren für gewerblich Beschäftigte
	5.6 Antrittsgebühren für Angestellte

	6  Zulagen
	7 Sonderzahlungen
	7.1 Jahresleistung

	8 Anhang
	8.1 Erläuterungen zum Entgelt
	8.2  Erläuterungen zur Eingruppierung
	8.3  Erläuterungen zur Arbeitszeit


	Anlage Linksammlung Tarifverträge

